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An  
die Österreichische Präsidentschaftskanzlei  
die Parlamentsdirektion  
den Rechnungshof  
die Volksanwaltschaft  
den Verfassungsgerichtshof  
den Verwaltungsgerichtshof  
alle Bundesministerien 
das Büro von Herrn Vizekanzler DI PRÖLL 
das Büro von Herrn Staatssekretär Dr. OSTERMAYER   
das Büro von Herrn Staatssekretär Dr. LOPATKA  
das Büro von Herrn Staatssekretär Mag. SCHIEDER 
alle Abteilungen des Verfassungsdienstes 
den Datenschutzrat 
den Rat für Forschung und Technologieentwicklung 
die IKT-Stabsstelle beim Bundeskanzleramt 
das Präsidium der Finanzprokuratur 
die Österreichische Post AG 
die Telekom Austria AG 
die Finanzmarktaufsicht 
den Unabhängigen Finanzsenat 
das Bundesvergabeamt 
die Bundesbeschaffung GmbH 
alle Ämter der Landesregierungen 
die Verbindungsstelle der Bundesländer 
alle unabhängigen Verwaltungssenate 
den Verein der Mitglieder der Unabhängigen Verwaltungssenate (UVS-
Verein) 
den Österreichischen Gemeindebund 
den Österreichischen Städtebund 
die Wirtschaftskammer Österreich 
die Bundesarbeitskammer 
die Landwirtschaftskammer Österreich 
den Österreichischen Landarbeiterkammertag 
den Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
die Österreichische Notariatskammer 
die Österreichische Patentanwaltskammer 
die Österreichische Ärztekammer 
die Österreichische Apothekerkammer 
die Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten 
die Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
die Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien 
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die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Graz 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg 
das Institut für Rechtswissenschaften der Technischen Universität Wien 
das Institut für Wirtschaft, Politik und Recht der Universität für Bodenkul-
tur Wien 
das Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht der Wirtschaftsuniver-
sität Wien 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Linz 
das Institut für Rechtswissenschaften der Universität Klagenfurt 
das Institut für Europarecht der Universität Wien 
das Forschungsinstitut für Europarecht der Universität Graz 
das Zentrum für Europäisches Recht der Universität Innsbruck 
das Forschungsinstitut für Europarecht der Universität Salzburg 
das Forschungsinstitut für Europafragen der Wirtschaftsuniversität Wien 

- 

- 

das Forschungsinstitut für Europarecht der Universität Linz 
die Österreichische Rektorenkonferenz 
die Bundeskonferenz der Universitätsprofessorinnen und Universitätspro-
fessoren 
die Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals 
der österreichischen 
Universitäten 
den Verband der Professoren Österreichs 
das Österreichische Institut für Rechtspolitik 
die Österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre 
die Österreichische Juristenkommission 
das Österreichische Normungsinstitut 
die Vereinigung der Österreichischen Industrie 
den Österreichischen Gewerkschaftsbund 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
die Bundessektion Richter und Staatsanwälte der Gewerkschaft Öffentli-
cher Dienst 
die Vereinigung Österreichischer Richter 
den Obersten Gerichtshof als Kartellobergericht 
das Oberlandesgericht als Kartellgericht 
die Bundeswettbewerbsbehörde 
den Bundeskartellanwalt 
die Vereinigung Österreichischer Staatsanwälte 
den Verband Österreichischer Zeitungen 
den Hauptverband der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe Österreichs 
den Verband der Elektrizitätswerke Österreichs 
den Österreichischen Verband der Internet Service Provider 
den Österreichischen Ingenieur- und Architektenverein 
den Handelsverband – Verband österreichischer Mittel- und Großbetriebe 
des Einzelhandels 
den Österreichischen Verband der Markenartikelindustrie 
die Vereinigung industrieller Bauunternehmungen Österreichs (VIBÖ) 
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den Vorsitzenden der Wettbewerbskommission Dr. Klaus Wejwoda 
die Studienvereinigung Kartellrecht z. Hd. MMag. Dr. Wollmann 
die Energie-Control GmbH 
die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) 
die Schienen-Control GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 Name/Durchwahl: 
 Mag. Seper/5576 
 Geschäftszahl: 
 BMWFJ-56.141/0002-C1/4/2010 

- 

- 

  
 
Antwortschreiben bitte unter Anführung 
der Geschäftszahl an die E-Mail-Adresse 
post@c14.bmwfj.gv.at richten. 

 

Bundesgesetz mit dem das Wettbewerbsgesetz geändert wird; Begut-
achtung 
 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend übermittelt in der Bei-

lage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Wettbewerbsgesetz geän-

dert werden soll, samt Vorblatt, Erläuterungen und Textgegenüberstellung. Es ist 

beabsichtigt, diesen Entwurf nach Abschluss des Begutachtungsverfahrens in die 

Regierungsvorlage für das in Aussicht genommene Budgetbegleitgesetz 2011 

einzubringen. Um die Abgabe einer allfälligen Stellungnahme wird bis 17. No-

vember 2010 gebeten, ansonsten von Zustimmung zum Entwurf ausgegangen 

wird. 

 

Es wird außerdem gebeten, Stellungnahmen auch an das Präsidium des National-

rates zu übermitteln und das Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Ju-

gend davon zu verständigen. 

 

Dieser Gesetzesentwurf steht samt Vorblatt, Erläuterungen und Textgegenüber-

stellung auch auf der Homepage des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie 

und Jugend (www.bmwfj.gv.at) unter der Rubrik "Gesetze&Verordnungen" zum 

Download zur Verfügung. Es wird darauf hingewiesen, dass das Gesetzesvorha-
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ben keine finanziellen Auswirkungen auf die Bundesländer hat und daher die 

Vereinbarung über den Konsultationsmechanismus nicht anwendbar ist. 

Zum Inhalt des Entwurfes ist anzumerken, dass der Verwaltungsgerichtshof in 

seinem Beschluss vom 20. Mai 2010; Zl. 2008/04/0093-11 entschieden hat, dass 

aufgrund des Fehlens einer Bestimmung im Wettbewerbsgesetz über den Aus-

schluss des administrativen Instanzenzuges gegen Bescheide der Bundeswettbe-

werbsbehörde ein solcher an den Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Ju-

gend gegeben ist. Dieses Fehlen wird nun durch die Aufnahme einer entspre-

chenden Bestimmung korrigiert, da dies der Systematik der Wettbewerbsrechts-

vollziehung widersprechen würde. Der Entwurf wurde bereits mit dem Bundes-

kanzleramt/Verfassungsdienst, dem Bundesministerium für Justiz, der Bundes-

wettbewerbsbehörde, der Bundesarbeitskammer sowie der Wirtschaftskammer 

Österreich vorakkordiert und nun dem ordentlichen Begutachtungsverfahren zu-

geführt.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Wien, am 22.10.2010 
Für den Bundesminister: 
i.V. Mag.Dr.iur. Walter Fuchs 
 
 
Elektronisch gefertigt. 
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